
       Bayerisches Landesamt für 
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Dokumentationshilfe für Betriebe, die mit einer Kontrollgruppe (nicht kupierte Tiere) in den schrittweisen Kupierverzicht einsteigen: 

Die kontinuierliche Tierbeobachtung ist entscheidend für einen erfolgreichen Einstieg in den Kupierverzicht. Wenn die Anzeichen für Schwanzbeißen frühzeitig erkannt werden, besteht in der Regel noch die Möglichkeit zu reagieren und geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen um ein weiteres Fortschreiten des Schwanzbeißens zu verhindern. Mit dieser Dokumentationshilfe möchten wir Ihnen den Einstieg in Kupierverzicht erleichtern. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.aktionsplankupierverzicht.bayern.de 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⦗In meinem Schweinebestand wird nachweislich eine unkupierte Tiergruppe gehalten⦘            ⦗Stall/Abteil⦘           ⦗Bucht⦘  ⦗Unkupierte-/ getrennt von kupierter Tiergruppe⦘   ⦗Vorhandene Tierplätze im ganzen Stall⦘ 

⬜Saugferkel      ⬜Aufzuchtferkel  ⬜Mastschweine      Art der Markierung:  ⬜getrennt       ⬜gemischt 

⦗Kontrollgruppengröße: Tierzahl⦘  ⦗Anteil Kontrollgruppe (%) an vorhandenen Tierplätzen⦘     ⦗Kontrollgruppe eingestallt am⦘  ⦗Kontrollgruppe ausgestallt am⦘  ⦗Abgänge Kontrollgruppe: Datum/Grund⦘ 

*1 = gering Schwanz/Ohr: leichte Kratzer/kein Blut, keine Krusten/nicht geschwollen **2 = mittel Schwanz/Ohr: blutende Verletzung/deutliche Krusten/natürliche Länge erhalten/höchstens geringgradig geschwollen (gerötet) 

***3 = hoch Schwanz/Ohr: blutende Teil-/Vollverluste und/oder deutliche Schwellung (Rötung) 

Datum Erste Warnsignale 

für bevorstehendes 

Schwanzbeißen 

vorhanden: 

(hängende/ein-

geklemmte 

Schwänze, haarlose 

Schwänze, Unruhe, 

Beißabdrücke) 

(Ja/Nein) 

Anzahl Tiere mit 

Schwanz- (S) und oder 

Ohrverletzung (O) 

z.B. 3 (S) und/oder 2 (O) 

Subjektive 

Einschätzung 

des Beißgeschehens 

der gesamten   

Kontrollgruppe: 

      1 (gering)* 

      2 (mittel)** 

      3 (hoch)*** 

(Bitte eintragen) 

Sofortmaßnahmen durch den Tierhalter 

(Bitte eintragen) 

Ggf. 

Vorstellung 

beim 

Tierarzt? 

(Ja/Nein) 
Falls ja Datum 

Ggf. Maßnahmen durch Tierarzt? 

(Bitte eintragen) 

Ggf. 

zuständige 

Behörde 

informiert? 

(Ja/Nein) 
Falls ja Datum 
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Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern 
im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während 
dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung 
ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt, die publizistische Verwertung – auch von Teilen – der Veröffentlichung wird jedoch ausdrücklich begrüßt. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Herausgeber auf, der Sie wenn möglich mit digitalen Daten der Inhalte und bei der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt. Alle Rechte sind vorbehalten. 
Diese Druckschrift wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich. 

 

 

 

 

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen 
Staatsregierung. Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail    unter 
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren, 
Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu 
Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der 
Bayerischen Staatsregierung. 

 

 


